
Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
eine Änderung der Richtlinie Methoden 
vertragsärztliche Versorgung: 
Häuslicher Einsatz von motorbetriebenen 
Bewegungsschienen (CPM) nach Interventionen 
am Kniegelenk und am Schultergelenk 

Vom 20. Juni 2019 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 20. Juni 2019 
beschlossen, die Anlage I („Anerkannte Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“) der 
Richtlinie des G-BA zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen 
Versorgung (MVV-RL) in der Fassung vom 17. Januar 2006 (BAnz. S. 1523), zuletzt geändert 
am 20. Juni 2019 (BAnz AT 22.08.2019 B5), wie folgt zu ändern: 
I. Der Anlage I („Methoden, die als vertragsärztliche Leistungen zu Lasten der

Krankenkassen erbracht werden dürfen“) wird folgende Nummer 31 angefügt:
„31. Häuslicher Einsatz von motorbetriebenen Bewegungsschienen (CPM) zur
konservativen Behandlung oder nach operativen Eingriffen am Kniegelenk und am
Schultergelenk

§ 1 Beschreibung der Methode
Motorenbetriebene Bewegungsschienen dienen der passiven Bewegung von Knie- und 
Schultergelenken. Sie kommen im Rahmen einer konservativen Behandlung oder nach 
operativen Eingriffen zum Einsatz. Dadurch soll die Gelenkbeweglichkeit frühestmöglich 
verbessert beziehungsweise wiederhergestellt, Gelenkversteifungen verhindert und die 
Heilung unterstützt werden. Die Bewegungsschiene wird so positioniert, dass die 
mechanische Gelenkachse der Bewegungsschiene mit der anatomischen Gelenkachse der 
Patientin beziehungsweise des Patienten übereinstimmt. Der Bewegungsumfang und die 
Behandlungszeit werden individuell entsprechend den Vorgaben der behandelnden Ärztin 
beziehungsweise des behandelnden Arztes eingestellt. Durch den Einsatz dieser Schienen 
kann eine Bewegung des betroffenen Gelenks bereits zu einem sehr frühen 
Behandlungszeitpunkt ermöglicht werden, ohne dass muskuläre Strukturen von den 
Patientinnen und Patienten aktiv angespannt werden.  
§ 2 Indikationsstellung
Der Einsatz motorenbetriebener Bewegungsschienen ist im Rahmen einer konservativen 
Behandlung oder nach operativen Eingriffen indiziert, wenn eine wesentliche funktionelle 
Beeinträchtigung eines Knie- oder Schultergelenkes vorliegt und trotz regelmäßiger 
Maßnahmen der physikalischen Therapie (insbesondere Krankengymnastik) und der 
erlernten Eigenübungen der Patientin oder des Patienten eine wesentliche Verbesserung 
des alltagsrelevanten Bewegungsumfangs des betroffenen Gelenks nur durch die 
zusätzliche Anwendung einer motorenbetriebenen Bewegungsschiene erreicht werden 
kann. 
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§ 3 Eckpunkte der Qualitätssicherung 
Zur Durchführung des häuslichen Einsatzes von CPM-Bewegungsschienen zur 
konservativen Behandlung oder nach operativen Eingriffen am Kniegelenk und am 
Schultergelenk im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung müssen folgende 
Anforderungen erfüllt sein: 

• Die Anwendung motorenbetriebener Bewegungsschienen erfolgt als medizinisch 
notwendige Maßnahme zusätzlich zu einer regelmäßigen begleitenden physikalischen 
Therapie. Das Verfahren soll in ein medizinisches Behandlungskonzept eingebettet 
sein. 

• Es liegt eine prognostische medizinische Einschätzung vor, dass ohne den Einsatz der 
Schiene eine dauerhafte Einschränkung des Bewegungsumfanges eintreten würde. 
Schädigungen der Gelenkstruktur und der -funktion (insbesondere intraartikuläre 
Faktoren, die eine Bewegungseinschränkung fördern, wie Blutung, postinfektiöser 
Zustand) sind zu berücksichtigen. Die Behandlung soll eine Gelenkfunktion im 
alltagsrelevanten Funktionsraum ermöglichen. 

• Sofern das betroffene Gelenk operativ versorgt wurde und keine medizinischen 
Kontraindikationen vorliegen, hat der Einsatz einer motorenbetriebenen 
Bewegungsschiene unmittelbar postoperativ zu erfolgen.“ 

 
II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 

Kraft. 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 

Berlin, den 20. Juni 2019 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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